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Der Rat der Stadt Siegen hat am 03.03.2021 gemäß § 2 (1) und § 1 (8) des BauGB die Aufstellung 
dieser Planänderung beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 06.03.2021 ortsüblich bekanntgemacht.

Siegen,                                              Der Bürgermeister
                                                                           I.A.

Der Rat der Stadt Siegen hat am 03.03.2021 gemäß § 3 (2) des BauGB den Entwurf dieser 
Planänderung und seine öffentliche Auslegung beschlossen.

Siegen,                                              Der Bürgermeister
                                                                           I.A.

Der Entwurf dieser Planänderung hat mit der Begrüngung gemäß § 3 (2) BauGB nach der 
ortsüblichen Bekanntmachung vom 06.03.2021 in der Zeit vom 15.03.2021 bis 23.03.2021                    
bei der Arbeitsgruppe Stadtplanung der Stadt Siegen öffentlich ausgelegen.

Siegen,                                               Der Bürgermeister
                                                                           I.A.

Nach § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), der §§ 2 und 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. IS. 1728) in Verbindung mit der Verordnung 
über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786) hat der Rat der Stadt Siegen am                       diese Plan-
änderung mit Begründung als Flächennutzungsplanänderung beschlossen.

Siegen,                                               Der Bürgermeister
                                                                           I.A.

Die Planänderung ist gemäß § 6 BauGB mit Verfügung vom                      
Geschäftszeichen:                                               genehmigt worden.

Arnsberg,                                           Die Bezirksregierung               
                                                                          I.A.

Diese mit Verfügung vom                                  genehmigte 100. Änderung des Flächennutzungsplanes 
wird gemäß § 6 (5) BauGB vom Tage der ortsüblichen Bekanntmachung in der Servicestelle 
der Abteilung Bauaufsicht der Stadt Siegen zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.

Siegen,                                              Der Bürgermeister
                                                                           I.A.

Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am

Darstellung derzeit rechtswirksamer Flächennutzungsplan
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100. Änderung des Flächennutzungsplanes
"Erweiterung St. Marien-Krankenhaus"

Darstellung 100. Änderung des Flächennutzungsplanes

nem 529 / s 436, 58.0 x 47.4 cm
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1.   Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)

1.1.3     Allgemeine Wohngebiete

Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung
des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) 

MK 1.2.3.    Kerngebiete

MI 1.2.2.    Mischgebiete

GE

SO
Klinik

1.3.1.    Gewerbegebiete

1.4.2.    Sonstige Sondergebiete, Klinik

5.   Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)

5.1.1     Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen

5.2.1     Bahnanlagen

4.   Flächen für den Gemeinbedarf (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB)

4.1        Flächen für den Gemeinbedarf

Schule

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

7.   Flächen für Versorgungsanlagen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

Versorgungsanlagen, Zweckbestimmung Elektrizität

9.   Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)

              Grünflächen

Zweckbestimmung: Elektrizität

15.  Sonstige Planzeichen

15.13.    Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 100. Flächennutzungsplanänderung

Parkanlage

Spielplatz

10.   Wasserflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB)

Wasserflächen

Neuplanungen dargestellt § 5 (2) Nr. 3 BauGB
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